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Regeste

Revisionsgesuch gegen das Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom 1. September
2017 (1C_201/2017 ) | Raumplanung und öffentliches Baurecht

Erwägungen

E. 1.1
Mit Urteil 1C_201/2017 vom 1. September 2017 trat das Bundesgericht auf eine
Beschwerde von A.________ im Zusammenhang mit einem Gesuch um Umzonung seines
Grundstücks F1169 im Grundbuchkreis St. Fiden, St. Gallen, nicht ein. Es hielt dazu im
Wesentlichen fest, beim angefochtenen Entscheid handle es sich um einen
Zwischenentscheid, gegen den die Beschwerde an das Bundesgericht in Anwendung von
Art. 93 Abs. 1 BGG unzulässig sei, weil das Bundesgericht nicht sofort einen Endentscheid
herbeiführen könnte und A.________ keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil
erlitten habe. Dies treffe auch für die geltend gemachte Rechtsverzögerung zu, da das
öffentliche Interesse an einem auf vollständigen Grundlagen ergehenden Planungsentscheid
dem privaten Interesse an unverzüglicher Beurteilung vorgehe und A.________ beim
Erwerb des Grundstücks habe wissen müssen, dass sich die Liegenschaft in der Zone für
öffentliche Nutzung und nicht in der gewünschten Wohn- und Gewerbezone befindet und
das Umzonungsverfahren eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen würde.

E. 1.2
Mit Eingabe vom 8. März 2018 stellt A.________ beim Bundesgericht ein Gesuch um
Revision des Urteils vom 1. September 2017. Er beantragt, seine fragliche Parzelle der
Wohn- und Gewerbezone WG4a zuzuweisen oder eine der zuständigen kantonalen
Behörden anzuweisen, diese Umzonung vorzunehmen, oder eine Rechtsverzögerung
festzustellen und gestützt darauf die gewünschte Anweisung zu treffen. Zur Begründung
macht er im Wesentlichen geltend, das Bundesgericht habe im Urteil vom 1. September
2017 seinen Antrag auf Zuweisung der Liegenschaft in die gewünschte Zone nicht
behandelt und er habe nachträglich erhebliche Tatsachen erfahren, die er im früheren
Verfahren nicht habe beibringen können. Die Stadt St. Gallen habe ihm in einem Schreiben
vom 1. März 2018 bestätigt, im August 2017, also bevor das Urteil des Bundesgerichts
ergangen sei, beschlossen zu haben, sein Umzonungsgesuch nicht in ein
Zonenplanänderungspaket aufzunehmen, weil das Verfahren vor dem Bundesgericht hängig
gewesen sei. Das belege eine ungebührliche Verzögerungsabsicht und unterstreiche die
geltend gemachte Rechtsverzögerung.

E. 2.1
Entscheide des Bundesgerichts erwachsen am Tag ihrer Ausfällung in Rechtskraft ( Art. 61
BGG ). Eine nochmalige Überprüfung der einem Urteil des Bundesgerichts zugrunde



liegenden Streitsache ist grundsätzlich ausgeschlossen. Das Gericht kann auf seine Urteile
nur zurückkommen, wenn einer der in den Art. 121 ff. BGG abschliessend aufgeführten
Revisionsgründe vorliegt ( Art. 128 Abs. 1 BGG ). Der Gesuchsteller muss das Vorliegen
eines solchen Revisionsgrundes dartun und gemäss den Anforderungen an die Begründung
einer Rechtsschrift an das Bundesgericht mit der erforderlichen Dichte substanziieren (vgl.
Art. 42 Abs. 2 BGG ). Fehlt es an einer rechtsgenüglichen Begründung, tritt das
Bundesgericht auf ein Revisionsbegehren nicht ein.

E. 2.2
Nach Art. 121 lit. c BGG kann die Revision eines Entscheides des Bundesgerichts verlangt
werden, wenn einzelne Anträge unbeurteilt geblieben sind. Gemäss Art. 123 Abs. 2 lit. a
BGG kann unter anderem in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eine Revision verlangt
werden, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder
entscheidwesentliche Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht
beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem
Entscheid entstanden sind. Nach Art. 124 Abs. 1 lit. b BGG ist das Revisionsgesuch wegen
Verletzung von anderen Verfahrens- als der Ausstandsvorschriften innert 30 Tagen nach
der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids einzureichen; diese Frist gilt
für den Revisionsgrund der Nichtbeachtung von Anträgen von Art. 121 lit. c BGG . Für den
Revisionsgrund von Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG der nachträglich aufgefundenen Tatsachen
oder Beweismittel ist demgegenüber Art. 124 Abs. 1 lit. d BGG einschlägig, worin eine
Frist von 90 Tagen nach Entdeckung des Revisionsgrundes vorgesehen ist.

E. 3.1
Soweit der Gesuchsteller behauptet, das Bundesgericht habe im Urteil vom 1. September
2017 nicht alle seiner damals gestellten Anträge behandelt, ist die Frist für die Stellung
eines Revisionsgesuchs längst abgelaufen. Sein Gesuch ist insofern verspätet, weshalb in
diesem Umfang darauf nicht eingetreten werden kann. Im Übrigen wurden seine damaligen
Anträge mit dem Nichteintretensentscheid mit erledigt.

E. 3.2
Soweit der Gesuchsteller geltend macht, aufgrund des Schreibens der Stadt St. Gallen vom
1. März 2018 neue erhebliche Tatsachen erfahren zu haben, erweist sich die Frist für ein
Revisionsgesuch hingegen als gewahrt. Sofern die neuen Erkenntnisse überhaupt im Sinne
von Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG grundsätzlich als nachträgliche Tatsachen zugelassen
werden könnten, wären sie aber offensichtlich nicht geeignet, eine Revision des Urteils vom
1. September 2017 herbeizuführen. In E. 2.5 dieses Entscheids hielt das Bundesgericht
nämlich fest, die längeren Ausführungen zum Beschleunigungsgebot des damaligen
Beschwerdeführers und heutigen Gesuchstellers könnten höchstens zu einer Feststellung
einer Verletzung dieser Garantie führen, nicht aber bewirken, dass einem Anspruch auf
einen sofortigen auf unvollständigen Grundlagen getroffenen Planungsentscheid im Sinne
der Beschwerde stattzugeben wäre, weshalb ein irreversibler Rechtsnachteil für den
(damaligen) Beschwerdeführer zu verneinen sei. Daran vermöchten die neu angerufenen
Erkenntnisse nichts zu ändern. Selbst wenn die Stadt St. Gallen im August 2017 das
Umzonungsgesuch von einem Zonenplanänderungspaket ausgenommen hat, weil noch das
Verfahren vor dem Bundesgericht hängig war, und dies dem Bundesgericht bekannt
gewesen wäre, wären die nötigen Grundlagen für eine Umzonung im Zeitpunkt des
bundesgerichtlichen Urteils offensichtlich nicht vorgelegen und das Manko des



irreversiblen Rechtsnachteils nicht behoben gewesen. Das Urteil hätte demnach
offenkundig gleich ausfallen müssen. Damit ist bereits die Erheblichkeit der angerufenen
Tatsachen zu verneinen.

E. 3.3
Nicht zu beurteilen ist hier, ob das Umzonungsgesuch des Gesuchstellers in das fragliche
Zonenplanänderungspaket hätte integriert werden müssen, nachdem das Bundesgericht sein
Urteil gefällt hatte. Ein solches Anliegen müsste der Gesuchsteller vor den zuständigen
kommunalen oder allenfalls kantonalen Behörden vortragen. Das Bundesgericht ist dafür
nicht zuständig.

E. 4
Das Revisionsgesuch erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist ohne
Schriftenwechsel abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Ausnahmsweise wird
von der Erhebung von Gerichtskosten abgesehen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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